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Schiffssicherheitsabteilung

Reimerstwiete 2

20457 Hamburg

Telefon:
040/361 37 - 0

Durchwahl:
040/361 37 - 225

Telefax:
040/361 37 - 204 


Antrag Schiffsbesatzungszeugnis

Schiffsbesetzungsverordnung

Die Besetzung von Schiffen unter deutscher Flagge richtet sich nach der Schiffsbesetzungsverordnung vom 26.08.1998, BGBl. I S. 257, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.10.2006, BGBl. I S. 2407.                           

Grundlage für die Erteilung eines Schiffsbesatzungszeugnisses ist der Vorschlag des Reeders für eine sichere Schiffsbesetzung, der von der See-BG geprüft wird. Eine gesetzlich vorgeschriebene Regelbesatzung gibt es seit der Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung im Jahre 1998 nicht mehr. 
Ausfüllen des Antrages

Für die Erteilung des Schiffsbesatzungszeugnisses benötigen wir:

(
das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular und
(
die Anlage (ausgefüllter Besatzungsvorschlag des Reeders).

Weitere Informationen 
Weitere Auskünfte zu Fragen der Schiffsbesetzung geben Ihnen gerne unsere Fachleute:

- Kapt. Borstelmann, Tel.: 040/361 37 - 225, e-mail: uwe.borstelmann@see-bg.de
- Kapt. Wessels, Tel.: 040/361 37 - 229

Weiterführende schriftliche Informationen können Sie in dem Merkblatt „Schiffsbesetzung auf Handelsschiffen unter deutscher Flagge“ unter: www.see-bg.de/einflaggung herunterladen.

Antragsformular
SEE-BERUFSGENOSSENSCHAFT
Stand: 15.01.2007

Schiffssicherheitsabteilung

Antrag auf Erteilung eines Schiffsbesatzungszeugnisses


1.
Reederei-Daten

1.1.
Name der Reederei:
     
1.2.
Postanschrift der Reederei:
     
1.3. 
Ansprechperson:
     

Telefon: .........
     

Fax: ...............
     

E-mail: ..........
     
2.
Technische Schiffsdaten

2.1
Name des Schiffes:
     
2.2
IMO-Schiffsidentifikations-Nr:
     
2.3
Unterscheidungssignal:
     
2.4
Heimathafen:
     
2.5
Schiffstyp:
     
2.6
Baujahr des Schiffes:
     
2.7
Bruttoraumzahl BRZ:
     
2.8
Klassenlauf bis: ....................................     
2.9
Hauptabmessungen:


(Länge über Alles, Breite, Tiefgang)

	L:
	     
	B:
	     
	Tfg:
	     


2.10
Antriebsleistung 
       kW

2.11
Hersteller und Typ des Hauptmotors:
     
2.12
Einrichtungen für unbesetzten 
.....     

Maschinenraum (Klassenzusatzzeichen)

2.13
Hersteller und Typ der Hilfsmotoren: ........     
Anzahl der Hilfsmotoren: ..........................     
2.14
Gesamtleistung der Generatoren (ohne Notstromaggregat)
     kVA


davon Leistung des Wellengenerators
     kVA

2.15
Verfügt das Schiff über eigenes Ladegeschirr? 
     

Wenn ja, welches? 
     
	2.16
	Selbststeuer
	

	 


2.17
Bugstrahlruder (wenn ja) Leistung in 
      kW


Heckstrahlruder (wenn ja) Leistung in
      kW

	2.18
	Verstellpropeller
	....

	 


2.19
Art der Ruf- und Telefonanlagen 
     
	2.20
	Externe Kommunikationsanlagen:
	

	 



Art und Anzahl:      
3.
Einsatzgebiet

	3.1
	Weltweite Fahrt .....................................................................................
	 



	3.2
	Weltweite Fahrt, Beschränktes Einsatzgebiet ......................................
	 

	
	Nähere Angaben:


	     


	3.3
	Weltweite Fahrt, Fahrten nicht weiter als 20 Seemeilen vom 
	

	
	nächstgelegenen Land..........................................................................
	 


	3.4
	Küstennahe Reisen () ...........................................................................
	 


	3.5
	Küstennahe Reisen, beschränktes Einsatzgebiet ................................
	 

	
	Nähere Angaben:


	     


4.
Vorgesehene Besatzung

4.1
Die vorgesehene Besatzung ist nach dem Muster der Anlage anzugeben. Dabei muss für jedes Besatzungsmitglied eine Zeile ausgefüllt werden. Außerdem nennen Sie bitte für die einzelnen Besatzungsmitglieder


- den Dienstgrad (1. Spalte),vgl. hierzu Informationen vor der Anlage,


- die Ausbildung, Befähigungszeugnisse bzw. Befähigungsnachweise (2. Spalte),

- die Staatsangehörigkeit der Besatzungsmitglieder zum Zeitpunkt des Beginns der 

  Geltungsdauer des Schiffsbesatzungszeugnisses (3. Spalte)

4.2 Wenn nicht die erforderliche Anzahl Schiffsmechaniker im Besatzungsvorschlag aufgenommen wird, so ist die Statistik der Zentralen Heuerstelle Hamburg vorzulegen, dass kein zur Arbeitsaufnahme bereiter diensttauglicher Schiffsmechaniker auf dem inländischen Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Diese Statistik der Heuerstelle wird alle 14 Tage aktualisiert und ist unter www.arbeitsagentur.de unter der Stichwortsuche: „Heuerstelle“, dann auf den Seiten der Heuerstelle im Bereich „Link und Dateiliste“ abrufbar. Der Nachweis in Form dieser Statistik darf nicht älter als 15 Tage sein.

	
	Die Bescheinigung ist beigefügt
	

	 


	4.3
	Wird ein Auszubildender zum Beruf des Schiffsmechanikers im zweiten 
	 

	
	oder dritten Ausbildungsjahr gefahren, wenn kein vorgeschriebener Schiffs-
	

	
	mechaniker vorgesehen bzw. verfügbar ist?
	


	4.4
	Befindet sich bei Nichtverfügbarkeit ein anderes wachbefähigtes 
	 

	
	Besatzungsmitglied, das Unionsbürger sein muss, an Bord?
	


5.
Schiffsbetrieb

5.1
Welches Wachsystem wird auf See angewandt?
     
5.2
Welches Wachsystem wird in den Häfen angewandt?
     
5.3
Welche im Besatzungsvorschlag genannten Besatzungsmitglieder sind für die jeweilige Wache eingeteilt? (Laufende Nrn. der Besatzungsmitglieder bitte angeben)


auf See:.......

     

im Hafen:.......

     
5.4
Wie ist die Aufgabenverteilung während des Festmachens bzw. Ablegens?


Wer ist auf der Back, wer auf dem Heck eingesetzt (Laufende Nrn. der


Besatzungsmitglieder bitte angeben)?.........
     
5.5
Welches ist die Verständigungssprache an Bord?........
     
	5.6
	Wird die sprachliche Verständigungsmöglichkeit eines ausländischen 

	
	Besatzungsmitglieds vor der ersten Einstellung bei der Reederei

	
	          - durch ein mündliches Gespräch
	 

	
	          - durch einen schriftlichen Test
	 

	
	geprüft?


	5.7
	Wird die sprachliche Verständigung durch die Schiffsleitung beurteilt

	
	und der Reederei schriftlich mitgeteilt?
	 


	5.8
	Stehen „Standard Marine Vocabulary“ oder „Standard Marine

Communication Phrases“ der Internationalen Seeschiffahrts-

	
	

	
	Organisation (IMO) an Bord dieses Schiffes zur Verfügung?  

(zu beziehen über das BSH)
	 


	5.9
	Kommen „Standard Marine Vocabulary“ oder „Standard Marine 

	
	Communication Phrases“ zur wirksam mündlichen Verständigung

	
	an Bord zur Anwendung?
	 


	5.10
	Sind besondere Schulungsmaßnahmen

	
	          - an Land
	 

	
	          - an Bord
	 

	
	vorgesehen?


5.11
Wie wird die sprachliche Verständigung auch in Zukunft sichergestellt


(z.B. durch Schulungsmaßnahmen)?


     
	5.12
	Wird an Bord ausgebildet?
	 

	
	Wenn ja, welche Ausbildung wird durchgeführt?..................................
	     
	

	
	Wenn ja, wer ist hiermit beauftragt........................................................
	     
	


6.
Arbeits- und Ruhezeiten

6.1
Informationen zu Arbeits- und Ruhezeiten finden Sie im Merkblatt „Arbeitszeiten auf Seeschiffen“ des Amtes für Arbeitsschutz Hamburg (www.see-bg.de/einflaggung)

6.2
Findet der Manteltarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt Anwendung?


Ja  FORMCHECKBOX 




Nein  FORMCHECKBOX 

6.3
Sind in einem sonstigen Tarifvertrag oder in einer aufgrund eines Tarifvertrages geschlossenen Betriebs- und Bordvereinbarung abweichende Regelungen von den Vorschriften des Seemannsgesetzes vereinbart worden? Wenn ja, bitte nähere Angaben hierzu nennen:


Ja  FORMCHECKBOX 




Nein  FORMCHECKBOX 

7.
Pläne, die diesem Antrag beigefügt sind bzw. die bereits früher eingereicht wurden


beigefügt
bereits eingereicht


Generalplan
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


Brandschutz- und Sicherheitsplan
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


Festmachereinrichtung
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


Maschinenraum-Einrichtungsplan
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


Ausgefüllte Liste der zulassungspflichtigen


Schiffsausrüstungen (nur bei Neubauten) 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


Sicherheitsrolle (nur Fahrgastschiffe)
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


SAR-Koordinierungsplan (nur Fahrgastschiffe)
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

8.
Verpflichtung des Reeders


Der Reeder ist verpflichtet, Änderungen der für die Erteilung des Schiffsbesatzungszeugnisses maßgeblichen Voraussetzungen der See-Berufsgenossenschaft unverzüglich anzuzeigen und ein den geänderten Voraussetzungen entsprechendes Schiffsbesatzungszeugnis zu beantragen (§ 4 Abs. 3 der Schiffsbesetzungsverordnung). Dies betrifft insbesondere Änderungen des Einsatzgebietes, der Angaben zur Besatzung und zum Wachsystem.


Außerdem verpflichtet sich der Reeder, dafür Sorge zu tragen, dass auf dem betreffenden Schiff die Mindestruhezeiten nach dem Seemannsgesetz eingehalten werden können.

9. Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass die einzelnen Angaben nach bestem Wissen gemacht worden sind, den Tatsachen entsprechen und die Verpflichtung gemäß Abschnitt 8 zur Kenntnis genommen worden ist.


Firmenstempel:






___________________________________________


Datum:     



Unterschrift (im Auftrag des Reeders)


Anlage: 
Besatzungsvorschlag des Reeders (vom Reeder auszufüllen)

_______________________________________________________________________________

Benennung der Besatzungsmitglieder nach STCW 95 – Übereinkommen
(Bezug zur Benennung nach SchBesV 1984)

Im Schiffsbesatzungszeugnis sind die Besatzungsmitglieder mit folgenden Dienstgradbezeichnungen aufgeführt:

· Kapitän

· Erster Offizier

· Nautische Wachoffiziere

· Leiter der Maschinenanlage

· 2. technischer Offizier

· Technische Wachoffiziere

· Schiffselektrotechniker/-elektriker

· Schiffsmechaniker

· Schiffsmann Deck (wachbefähigt)

· Schiffsmann Deck

· Schiffsmann Maschine (wachbefähigt)

· Schiffsmann Maschine

· Koch

· Steward

Zu den wachbefähigten Schiffsleuten Deck gehören:

· Bootsleute

· Schiffsbetriebsmeister

· Schiffsmechaniker

· Zimmerleute

· Decksschlosser

· Pumpenleute

· wachbefähigte Auszubildende (siehe STCW 95, Regel II/4)

Ein Schiffsmann Deck ist eine Hilfskraft Deck.

Zu den wachbefähigten Schiffsleuten Maschine gehören Besatzungsmitglieder mit einem Facharbeiter-Gesellenbrief in einem Beruf des Berufsfeldes Metalltechnik oder Elektrotechnik und einer Seefahrtzeit von 6 Monaten (siehe STCW 95, Regel III/4). Ein Schiffsmann Maschine ist eine Hilfskraft Maschine.

SEE-BERUFSGENOSSENSCHAFT
Anlage 
Schiffssicherheitsabteilung
Stand: 10.01.2007

Besatzungsvorschlag des Reeders
	Name des Schiffes:


	     
	IMO-Schiffsidentifikations-Nr.:      
	Antragsdatum:      

	Lfd.

Nr.


	Dienstgrad


	Ausbildung

(Befähigungszeugnisse/-nachweise)
	Staatsangehörigkeit

(EU/sonstige)

	1
	     
	     
	     

	2
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     

	4
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     

	6
	     
	     
	     

	7
	     
	     
	     

	8
	     
	     
	     

	9
	     
	     
	     

	10
	     
	     
	     

	11
	     
	     
	     

	12
	     
	     
	     

	13
	     
	     
	     

	14
	     
	     
	     

	15
	     
	     
	     

	16
	     
	     
	     

	17
	     
	     
	     

	18
	     
	     
	     

	19
	     
	     
	     

	20
	     
	     
	     

	21
	     
	     
	     

	22
	     
	     
	     

	23
	     
	     
	     

	24
	     
	     
	     

	Gesamt (Mindestbesatzung):     
	     
	     


SEE-BERUFSGENOSSENSCHAFT


EMDEN · BREMEN · BREMERHAVEN · HAMBURG · KIEL · WISMAR · ROSTOCK · STRALSUND








Stand:  15.01.2007





ja         = 1


nein     = 0


entfällt = 2


Ausfüllen der Kästen








() 	Küstennahe Reisen sind wie folgt festgelegt:


Die Fahrt längs den Küsten der Nordsee zwischen allen Plätzen des Festlandes vom Kap Grisnez bis zum Thyborön-Kanal mit Einschluss der vorgelagerten Inseln und der Insel Helgoland sowie längs den Küsten der Ostsee zwischen der Linie Skagen-Lysekil und dem Breitenparallel von 57° 30’ Nord in der Ostsee und die Fahrt entlang der schwedischen Küste bis Norrtälje. (Regel I/1, Ziffer 1.13 der Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW 95)).
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Hauptverwaltung
Besuchszeiten
Bei Zahlungen bitte immer unser Aktenzeichen angeben

Reimerstwiete 2, 20457 Hamburg
Mo. - Mi.
8.00 - 15.00 Uhr
HSH Nordbank AG
(BLZ 200 500 00)
Nr. 103 911
000

Postfach 11 04 89, 20404 Hamburg
Do.
8.00 - 18.00 Uhr
Hamburger Sparkasse
(BLZ 200 505 50)
Nr. 1280/166
008

Tel. 040/36 13 7-0, FAX 040/36 13 77 70                       Fr.           
8.00 - 13.30 Uhr                       Postbank Hamburg             (BLZ 200 100 20)     Nr. 476 13-
200

